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- Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum 

 GZ 13260.0060/1-L1.3.2018 Dr. Wolfgang Koizar 12197 09. März 2018 
 
Betrifft 

Beschluss des Ausschusses für Innere Angelegenheiten des Nationalrates vom 7. März 
2018; Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem das Sicherheitspolizeigesetz, die Stra-
ßenverkehrsordnung 1960 und das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert werden; 
Begutachtung 

Nach der Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung sind Stellungnahmen zu Gesetzes-

entwürfen des Bundes der kollegialen Beratung und Beschlussfassung der Landesregie-

rung vorbehalten. 

 

Aufgrund der kurz bemessenen Begutachtungsfrist ist eine ordnungsgemäße Befassung 

der betroffenen Fachabteilungen des Amtes der NÖ Landesregierung und eine fristge-

rechte Beschlussfassung durch die NÖ Landesregierung nicht möglich. 

 

Eine Stellungnahme zum vorgelegten Entwurf wird (voraussichtlich) bis 

 

11. April 2018 

 

ergehen. 
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Bis dahin kann nicht angenommen werden, dass dem Entwurf zugestimmt wird. 

 

 

NÖ Landesregierung 

Im Auftrag 

Mag. S t i l g e n b a u e r 

 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
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